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Nachhaltig geschützt. 

VERSICHERUNG 

Erläuterungen zur  
Bauzeitversicherung 

Mit der Bauzeitversicherung versichern Sie Ihr 
Gebäude während der Bauzeit gegen Feuer- und 
Elementarschäden. Sie ist obligatorisch. Freiwillig 
können Sie Ihr Gebäude auch gegen Wasser-
schäden versichern. Die nachstehenden Erläute-
rungen basieren auf dem Gebäudeversicherungs-
gesetz (GebVG) und den entsprechenden Voll-
zugserlassen. 

Anmeldung 
• Feuer- und Elementarschadenversicherung 

(obligatorisch)  
Melden Sie Neu- und Umbauten spätestens 
ab Baubeginn zur Bauzeitversicherung an. 
Sie stellen damit sicher, dass keine Versiche-
rungslücke entsteht. 

• Wasserversicherung (freiwillig) 
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Gebäude auf freiwil-
liger Basis auch gegen Wasserschäden zu 
versichern. 

Beginn und Dauer der Versicherungsdeckung 
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Anmel-
dung der Bauzeitversicherung bei die Aargauische 
Gebäudeversicherung, sofern nicht ein späteres 
Datum vereinbart wurde, und dauert bis zur 
Schätzung des neuen oder umgebauten Gebäu-
des. 

Sind die Bauarbeiten nach drei Jahren noch nicht 
beendet, wird eine Zwischenschätzung durchge-
führt. Für den unfertigen Teil wird eine neue Bau-
zeitversicherung eröffnet. 

Das Bauvorhaben wird nicht oder zu einem 
späteren Zeitpunkt ausgeführt 
Bitte informieren Sie die Aargauische Gebäude-
versicherung schriftlich, sofern das Bauvorhaben 
nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt 
wird. 
 
 

 

 
 

Versicherte Ereignisse 
Es sind Schäden versichert, welche verursacht 
werden durch Feuer, Rauch, Hitze, Blitzschlag, 
Explosion, Sturm, Hagel, Überschwemmung, 
Schneedruck, Steinschlag und Erdrutsch (§§ 11 
und 12 Gebäudeversicherungsgesetz, GebVG). 

Während der Laufzeit der Bauzeitversicherung 
sind zusätzliche Aufräumungskosten und bauliche 
Umgebungsarbeiten, die im Zusammenhang mit 
dem Bauprojekt stehen, ohne Prämienzuschlag 
mitversichert. Diese Zusatzversicherungen enden 
mit dem Ablauf der Bauzeitversicherung und müs-
sen für die ordentliche Versicherung anlässlich 
der Schätzung neu vereinbart werden. 

Sofern Sie für das Gebäude eine freiwillige Ge-
bäudewasser-Versicherung abgeschlossen ha-
ben, sind auch Wasserschäden, z.B. infolge Lei-
tungsbruch, Kanalisationsrückstau oder Grund-
wasser, versichert. 

Schadenmeldung 
Melden Sie Schäden bitte unverzüglich  
• telefonisch: 0848 836 800  
• E-Mail: schaden@die-ag.ch  
• Internet: die-agv.ch  
• schriftlich: Die Aargauische Gebäudeversiche-

rung, Postfach, 5001 Aarau 

Adressänderung oder Wechsel der Verwaltung 
Bitte geben Sie uns Adressänderungen oder ei-
nen Wechsel der Verwaltung schriftlich und unter 
Bekanntgabe der Policen-Nr. oder der Gebäude-
Nr. und der Standortgemeinde bekannt. 
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Wechsel des Eigentümers 
Damit die Bauzeitversicherung auf die neue Ge-
bäudeeigentümerin bzw. den neuen Gebäudeei-
gentümer übertragen werden kann, ist ein Eigen-
tümerwechsel sofort zu melden. Der Übertrag wird 
zum Zeitpunkt des Eintrags der neuen Eigentüme-
rin bzw. des neuen Eigentümers im Grundbuch 
vorgenommen. 

Prämien 
Die Prämien für die Bauzeitversicherung (inklu-
sive zusätzliche Aufräumungskosten und bauliche 
Umgebungsarbeiten) werden vorschüssig erho-
ben und betragen: 
 

Baukosten-
gruppe 

Feuer- und  
Elementarschaden-

versicherung 

Gebäudewasser-
Versicherung 

Baukosten 
bis CHF 

Beitrag in CHF 
inkl. 5% Eidg.  

Stempelabgabe 

Beitrag in CHF 
inkl. 5 % Eidg.  

Stempelabgabe 

50 000 21.00 15.75 

250 000 31.50 33.60 

750 000 89.25 110.25 

1 500 000 225.75 220.50 

3 000 000 630.00 551.25 

5 000 000 1 260.00 992.25 

10 000 000 2 572.50 1 323.00 

15 000 000 4 782.75 2 205.00 

20 000 000 8 111.25 3 848.25 

25 000 000 13 671.00 6 378.75 

30 000 000 15 697.50 7 701.75 

Über 
30 000 000 

Zusätzlicher  
Beitrag von 

CHF 2 047.50  
pro CHF 5 Mio.  

Baukosten 

Zusätzlicher  
Beitrag von 

CHF 1 102.50  
pro CHF 5 Mio.  

Baukosten 

 Zusatzversicherung  
Aqua Plus  

Beitrag  
CHF 36.75 

 
 
 
 
 

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der defini-
tive Bauzeitversicherungsbeitrag wie folgt ermit-
telt: 

• Neubau 
Wird bei der Schätzung des fertig erstellten 
Gebäudes durch Vergleich zwischen dem er-
mittelten Versicherungswert und den bei der 
Anmeldung zur Bauzeitversicherung angege-
benen Baukosten festgestellt, dass der Versi-
cherungswert einer anderen Baukostengruppe 
zuzuordnen ist als die ursprünglich angemel-
dete, so wird die Differenz zurückgezahlt oder 
nacherhoben. 

• Umbau 
Wird bei der Schätzung des fertig erstellten 
Gebäudes durch Vergleich zwischen dem bis-
herigen Versicherungswert und dem neuen 
Versicherungswert eine Differenz festgestellt, 
die einer anderen Baukostengruppe zuzuord-
nen ist als die ursprünglich angemeldete, so 
wird die Differenz zurückgezahlt oder nacher-
hoben. 

Die allfällige Nachforderung oder Rückerstattung 
wird mit der bzw. dem im Zeitpunkt der Schätzung 
im Grundbuch eingetragenen Eigentümerin bzw. 
Eigentümer abgerechnet. 

Fälligkeit der Prämie 
Die Prämie wird mit Beginn der Bauzeitversiche-
rung zur Zahlung fällig. Zur Bezahlung ist verpflich-
tet, wer zur Zeit der Prämienfälligkeit Eigentum am 
Gebäude hat. Wechseln die Eigentumsverhält-
nisse vor Bezahlung, so kann die gesamte Prämie 
beim neuen Eigentümer eingefordert werden. Ob 
ein Rückforderungsrecht besteht, richtet sich nach 
den Vereinbarungen im Kaufvertrag. 

Das Bauvorhaben ist abgeschlossen 
Bitte melden Sie das Gebäude nach Abschluss 
der Bauarbeiten unverzüglich zur Schätzung an. 
Verwenden Sie dazu das Formular «Anmeldung 
zur Schätzung» via Internet (die-agv.ch) oder tele-
fonisch (0848 836 800). Die Aargauische Gebäu-
deversicherung wird sich für einen Termin bei 
Ihnen melden. Für die Schätzung halten Sie bitte, 
sofern vorhanden, die Baukostenzusammenstel-
lung sowie Pläne bereit. 


